
Der Rat der Gemeinde Eitorf beschließt: 
 

1. Der Aufhebung der bestehenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Durchführung von 
Archivaufgaben wird zugestimmt. 
 

2. Der Aufnahme der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid in das Interkommunale Archiv wird 
zugestimmt. 
 

3. Dem Abschluss einer aktualisierten öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Durchführung 
von Archivaufgaben entsprechend dem vorliegenden Entwurf (Anlage 2) wird zugestimmt. 
 

4. Dem Abschluss der Vereinbarung über die Erstattung der Aufwendungen der Stadt Lohmar 
(Anlage 1) gemäß § 5 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Durchführung von 
Archivaufgaben wird zugestimmt. 

 
 


